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Ferienbetreuung für Schulkinder: Unterstützung der Gemeinden durch den Kanton 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, die Gemeinden aktiv bei der Bereitstellung von Ferienbetreu-
ungsangeboten für Schulkinder zu unterstützen. Insbesondere: 
1. Sammeln und Nutzbarmachen von Best-Practice-Beispielen von Ferienbetreuungsmodellen 
2. Beratung und Unterstützung der Gemeinden beim Aufbau von Ferienbetreuungsangeboten inkl. 

Bereitstellen von Arbeitsinstrumenten (z. B. für die Bedarfsabklärung in der Gemeinde, den Auf-
bau und Betrieb von Angeboten) 

3. Eine Beteiligung des Kantons an der Finanzierung der Ferienbetreuung (z. B. im Rahmen der 
ASIV) ist zu prüfen. 
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Begründung: 
Wie der Reportingbericht für das Schuljahr 2011/12 aufzeigt, führen 158 Gemeinden oder Gemein-
deverbände ein Tagesschulangebot. Damit haben 83 Prozent aller Schulkinder (inkl. Kindergarten-
kinder) des Kantons Bern Zugang zu einer Tagesschule, 53 Prozent zu einem Vollzeitangebot. 
Während die Tagesschule allmählich zu einem annähernd flächendeckenden Angebot wird, ist die 
Ferienbetreuung – das Pendant zur Tagesschule – bei vielen Gemeinden erst im Aufbau begriffen. 
Aktuell haben 33 Prozent der Schul- und Kindergartenkinder Zugang. 
Die Nachfrage nach diesem Angebot ist gross, denn die wochenweise Ferienbetreuung ist die not-
wendige Ergänzung, damit Eltern einer Erwerbstätigkeit nachgehen können, ohne dass die Kinder 
unbetreut bleiben. Denn während die Eltern in der Regel 4 bis 5 Wochen Ferien haben, betragen 
die Schulferien 13 bis 14 Wochen pro Jahr. 
Dabei ist wesentlich, dass die Ferienbetreuungsangebote für die Eltern finanziell tragbar sind. Eine 
Beteiligung der öffentlichen Hand (Kanton und Gemeinden) ist deshalb zu prüfen. In grösseren Ge-
meinden wurden interessante Betreuungsmodelle entwickelt, zum Teil in Zusammenarbeit mit der 
Tagesschule, der Jugendarbeit oder mit privaten Anbietern. Diese Erfahrungen können genutzt 
werden. 
Neben ihrem pädagogischen Wert sind die Tagesschulen in Kombination mit einer bezahlbaren 
Ferienbetreuung auch zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Sie erlauben es beiden Elternteilen, 
erwerbstätig zu sein. Damit bleiben insbesondere viele Mütter dem Arbeitsmarkt erhalten und gene-
rieren für den Kanton und ihre Region einen volkswirtschaftlichen Mehrwert. Es lohnt sich für den 
Kanton und die Gemeinden, neben der Tagesschule auch in eine bedarfsgerechte Ferienbetreuung 
zu investieren. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf entspricht dem politischen Willen des Regierungsrates und 
des Grossen Rates. So ist die Unterstützung der Familie beispielsweise in den strategischen Leitli-
nien der Bildungsstrategie 2009 verankert. Darin ist festgehalten, dass die Bildungspolitik und die 
Familienpolitik aufeinander abzustimmen sind und dabei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
beachten ist.  
Sich im Beruf und in der Familie zu engagieren, entspricht dem Wunsch vieler Familien. Günstige 
Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen Familien besser, ihr 
bevorzugtes Lebensmodell frei wählen zu können. Vielen Familien hilft die Möglichkeit einer Brücke 
zwischen Familie und Beruf zudem, das nötige Einkommen zu erwirtschaften und ihre Existenz zu 
sichern.  
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dient nicht nur Eltern, sondern sie schafft durch die Mög-
lichkeit einer Existenzsicherung für Familien auch soziale Sicherheit für die ganze Bevölkerung, 
denn sie wirkt integrierend und beeinflusst die Chancengleichheit der Kinder positiv.  
Auch Unternehmen können davon profitieren: Vereinbarkeitsfreundliche Arbeitsbedingungen stär-
ken die Bindung von Mitarbeitenden ans Unternehmen. Ganz besonders im Zuge des demographi-
schen Wandels ist dies vorteilhaft. Positionieren sich Unternehmen auch gegen aussen als familien-
freundlich, wirkt sich dies positiv auf die Rekrutierung von Personal aus.  
Die Verbindung zwischen Familie und Beruf dient der Wirtschaft als Ganzes und macht den Kanton 
Bern als Standort attraktiver. Es ist daher ein gemeinsames Ziel der Unternehmen, des Kantons 
und der Gemeinden familienfreundliche Strukturen zu schaffen. Dies wiederum stärkt die Attraktivi-
tät des Kantons Bern für Unternehmen auf Standortsuche. 
Eine Studie des Nationalen Forschungsprogramms «Gleichstellung der Geschlechter» (NFP 60) 
kommt zum Schluss, dass ein besseres Betreuungsangebot zudem die Gleichstellung der Ge-
schlechter verstärkt. Väter würden demnach ihr Arbeitspensum reduzieren, wenn mehr Betreu-
ungsplätze für Kinder zur Verfügung stehen. Eine Reduktion der Arbeitspensen von Vätern begüns-
tigt eine egalitäre Aufteilung der Erwerbs- und Familienarbeit, was sich wiederum positiv auf die 
Karrierechancen der Mütter auswirkt. Die familienergänzende Kinderbetreuung leistet somit einen 
wichtigen Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter1. 
Die Tagesschulen sind nicht zuletzt aus diesen Gründen eine Erfolgsgeschichte im Kanton Bern. 

                                                
1
 Die Studie der INFRAS und dem Schweizerischen Institut für empirische Wirtschaftsforschung (SEW) der Universität St. Gallen vom 28. 

Oktober 2013 gibt erstmals einen Überblick über die landesweite Versorgung mit familien- und schulergänzenden Betreuungsangeboten. 
Der Forschungsbericht „Schweizerischer Nationalfond NFP 60 - Familienergänzende Kinderbetreuung und Gleichstellung“ kann unter 
studiekinderbetreuung.infras.ch heruntergeladen werden. 
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Der Regierungsrat hat bereits verschiedentlich darauf hingewiesen. Gegenwärtig besteht jedoch 
eine Betreuungslücke in der Ferienzeit. Erziehungsberechtigte brauchen für die Schulferien ein zu-
sätzliches Betreuungsangebot für ihre Kinder, das nicht einfach zu finden ist. Verschiedene Ge-
meinden haben auf diesen schwierigen Umstand reagiert. So führten 2013/14 bereits 18 Gemein-
den eine Ferienbetreuung ohne Kostenbeteiligung durch den Kanton.  
Der Regierungsrat ist bereit, einen Beitrag zu leisten, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
auch während der Ferienzeit optimiert werden kann. Dazu hat er in seiner Sitzung vom 30. April 
2014 zur Umsetzung des Familienkonzeptes im Kanton Bern (RRB 574/2014) entschieden, im 
Rahmen der Familienpolitik vorab Massnahmen weiterzuverfolgen, die es den Familien ermögli-
chen, selber existenzsichernde Einkommen zu erwirtschaften. Dazu gehört die im Bericht explizit 
beschriebene Massnahme, finanzierbare Ferienbetreuungsangebote für Schulkinder aufzubauen.  
Zur Sicherstellung einer kohärenten Politik ist es wichtig, diese Massnahme sorgfältig zu prüfen. 
Eine Umsetzung möglicher Lösungen muss jedoch unter Berücksichtigung der finanziellen Situation 
des Kantons Bern geplant werden.  
Zu den drei Punkten im Einzelnen nimmt der Regierungsrat wie folgt Stellung: 
Punkt 1: Sammeln und Nutzbarmachen von Best-Practice-Beispielen von Ferienbetreuungsmodel-
len 
Die Erziehungsdirektion erhebt bereits heute jährlich die Ferienbetreuungsangebote der Gemein-
den. Gegenwärtig befragt sie die Gemeinden zudem, welche Erfahrungen sie mit dem Ferien-
betreuungsangebot machen. Der Regierungsrat erachtet das Anliegen der Motionärin, wonach 
Best-Practice-Beispiele von Ferienbetreuung durch den Kanton gesammelt und für Gemeinden 
nutzbar gemacht werden soll, als wichtig und sinnvoll. Der Regierungsrat ist deshalb bereit zu prü-
fen, in welcher Form Best-Practice-Beispiele bereitgestellt und für alle Gemeinden nutzbar gemacht 
werden können.  
Punkt 2: Beratung und Unterstützung der Gemeinden beim Aufbau von Ferienbetreuungsangeboten 
inkl. Bereitstellen von Arbeitsinstrumenten (z. B. für die Bedarfsabklärung in der Gemeinde, den 
Aufbau und Betrieb von Angeboten) 
Für Tagesschulen besteht in der Erziehungsdirektion bereits ein entsprechendes Unterstützungs-
angebot, das sich bewährt hat. Der Regierungsrat erachtet es als sinnvoll zu prüfen, wie ein analo-
ges Unterstützungsangebot für die Ferienbetreuung bereitgestellt werden kann.  
Punkt 3: Eine Beteiligung des Kantons an der Finanzierung der Ferienbetreuung (z. B. im Rahmen 
der ASIV) ist zu prüfen. 
Wie bereits dargelegt, erachtet es der Regierungsrat aus gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftli-
chen und finanziellen Gründen als wichtig, Ferienbetreuung zu ermöglichen und zu unterstützen. 
Der Regierungsrat ist deshalb bereit, eine finanzielle Beteiligung durch den Kanton zu prüfen. Er 
beabsichtigt, dabei verschiedene Finanzierungsmodelle und Tarifsysteme sowie Erkenntnisse aus 
der Befragung der Gemeinden, die bereits Ferienbetreuung führen, einzubeziehen.  
Analog der Tagesschule sollte eine Ferienbetreuung für alle Familien finanziell tragbar sein. Des-
halb sollen auch einkommensabhängig Elternbeiträge in Betracht gezogen werden. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Punktweise beschlossen 
Ziffer 1: Annahme als Postulat 
Ziffer 2: Annahme als Postulat 
Ziffer 3: Annahme 
 
Béatrice Stucki, Bern (SP). Ich schmücke mich heute Nachmittag mit fremden Federn: Ich vertrete 
Ursula Marti, die leider an einer Beerdigung teilnehmen muss. Die SP-JUSO-PSA-Fraktion war sehr 
erfreut, als Ursula Marti mit ihrem Vorstoss zu verschiedenen Mitgliedern anderer Fraktionen ging 
und sie bat, den Vorstoss miteinzureichen. Alle Personen, die sie fragte, sagten zu, von der SP bis 
zur SVP. Das zeigt, dass die Ferienbetreuung für Schulkinder ein echtes Bedürfnis und auch ein 
ungelöstes Problem ist. Auch beim Regierungsrat stiess der Vorstoss auf offene Ohren, wie die 
Antwort der Regierung zeigt. Er anerkennt, dass es eine fachliche Unterstützung durch den Kanton 
Bern braucht, mit Beratung, Arbeitsinstrumenten und «Best Practice»-Beispielen. Es braucht aber 
auch eine finanzielle Beteiligung an all den Angeboten von Ferienbetreuung für Schulkinder. Grös-
sere Gemeinden haben längst reagiert und haben Ferienbetreuungsangebote eingerichtet. Nun 
stehen auch mittlere und kleine Gemeinden unter Zugzwang, weil die Nachfrage nach Ferien-
betreuung für Schulkinder sehr gross ist. Das ist nur logisch und selbstverständlich: sie ist die not-
wendige Ergänzung der Tagesschulen, damit Eltern überhaupt einer Erwerbstätigkeit nachgehen 
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können. Es geht also um Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Eltern haben meistens vier bis 
fünf Wochen Ferien, die Kinder hingegen dreizehn bis vierzehn Wochen. Das Ziel muss sein, die 
gute Abdeckung mit Tagesschulen, wo immer wir sie im Kanton Bern erreicht haben, auf die Fe-
rienbetreuung auszuweiten. 
Im Schuljahr 2011/12 hatten 158 Gemeinden oder Gemeindeverbände ein solches Tagessschulan-
gebot. Damit haben heute 83 Prozent aller Schulkinder inklusive Kindergarten im Kanton Bern die 
Möglichkeit, eine Tagesschule zu besuchen. Bei der Ferienbetreuung sind es indessen erst 
33 Prozent. Das Ziel muss sein, dort, wo eine Tagesschule besteht, auch eine Ferienbetreuung 
einzurichten. Dabei ist logischerweise wesentlich, dass die Ferienbetreuung für die Eltern finanziell 
tragbar ist. Das ist nur machbar, wenn sich die Gemeinde und der Kanton beteiligen. Neben dem 
pädagogischen Wert wurde die Kombination Kita-Tagesschule-Ferienbetreuung auch zu einem 
Wirtschaftsfaktor: Dies erlaubt beiden Elternteilen, erwerbstätig zu sein und schafft damit einen 
volkswirtschaftlichen Mehrwert, zum Beispiel in Form von höheren Steuereinnahmen. 
Der Regierungsrat nimmt die ersten beiden Ziffern nur als Postulat an. Das bedauern wir ausge-
sprochen, denn er sagt selbst, dass er sie eigentlich umsetzen will. Nach Rücksprache mit den Mit-
unterzeichnenden wandelt Ursula Marti die Ziffern 1 und 2 des Vorstosses in ein Postulat. Ziffer 3 
bleibt eine Motion. Das entspricht genau dem Vorschlag des Regierungsrats. Wir bitten den Rat um 
Unterstützung dafür.  
 
Präsidentin. Les motionnaires sont d’accord avec le Conseil-exécutif et acceptent le point 1 en tant 
que postulat, le point 2 aussi en tant que postulat et le point 3 en tant que motion. Y a-t-il des 
contestations? – Oui, donc nous continuons. Je répète encore une fois, pour l’instant seulement les 
porte-parole de groupe. 
 
Melanie Beutler-Hohenberger, Gwatt (EVP). Dieser Vorstoss nimmt eigentlich ein Anliegen auf, 
das sozusagen das obligate B zum vorangehenden A ist. In weniger kryptischen Worten: Laut Ant-
wort der Regierung ist es dem Kanton Bern ernst mit der der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
denn die Unterstützung dieses Weges ist offensichtlich nicht nur für die Familien selbst, sondern 
auch für die Unternehmungen im Kanton Bern und de facto für die Wirtschaft im Allgemeinen ge-
winnbringend; das ist demnach das A. Wenn es ihm also damit ernst ist, müsste er Hand bieten und 
die Ferienbetreuung für Schulkinder unterstützen. Das wäre das B. Aus der Antwort ist ersichtlich, 
dass es ihm in der Tat ernst ist. Herzlichen Dank, das schätzen wir sehr! Mit seiner Antwort öffnet 
der Regierungsrat die Türe zur Unterstützung der Gemeinden weit, sogar bis hin zur Prüfung einer 
finanziellen Beteiligung. Dafür danken wir ihm. In dem Sinn unterstützt die EVP den Vorstoss voll-
umfänglich als Postulat. 
Bei der Erfüllung von Ziffer 1, wo es darum geht, «Pest Practice»-Modelle zu sammeln und nutzbar 
zu machen, bitten wir, dort, wo es sinnvoll ist, eventuell auch über die Kantonsgrenzen hinauszubli-
cken. Nun noch zu einem Partikularinteresse: Die EVP-Fraktion hat eine weitere Bitte, fast ein C 
nach dem A und dem B: Als Partei, welche die Wahl des Familien- und Arbeitsmodells auch für die-
jenigen Eltern, Männer und Frauen, die ihre Kinder selbst betreuen, attraktiv gestalten will, bitten wir 
den Regierungsrat, in die Zukunft zu blicken – nicht unbedingt in die Glaskugel, vielmehr soll er in 
die Zukunft denken – und auch Modelle wie die bezahlte Mutterschaft für Familienfrauen, die seit 
2011 im Kanton Freiburg gilt, in seine Überlegungen miteinzubeziehen.  
 
Natalie Imboden, Bern (Grüne). Beim vorliegenden Vorstoss geht es darum, eine Lücke zu 
schliessen, und zwar beim Erfolgsmodell der Berner Tagesschulen. Sie erinnern sich sicher daran, 
dass der Grosse Rat beschlossen hat, die Tagesschulen im Kanton Bern einzuführen. Grossrätin 
Stucki hat es vorhin in Zahlen ausgeführt: Dieses Modell hat sich bewährt. Sogar wenn wir 
schweizweit schauen, können wir durchaus stolz sein. Es ist fast ein Exportschlager, den der Kan-
ton Bern damit hat. Wir haben ein Tagesschulmodell, das insofern sehr gut ist, als es dort, wo eine 
Nachfrage besteht, diese deckt, jedoch keine überflüssigen Strukturen schafft. Von daher ist es für 
sehr viele Eltern in diesem Kanton notwendig, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. 
Weshalb nun dieser Vorstoss? Es geht darum, eine Lücke in diesem Modell zu schliessen, nämlich 
die Ferien. Die Zahlen wurden genannt: Wer unter Ihnen hat schon vierzehn Wochen Feiern? Ich 
nehme an, diejenigen, die erwerbstätig sind, haben das nicht. Deshalb ist klar, dass ein Delta vor-
handen ist: vierzehn Wochen bei den Kindern und vier bis fünf Wochen bei den Eltern. Die Notwen-
digkeit, diese Lücke zu schliessen, ist also sehr gross. Die grüne Fraktion ist sehr froh, dass die 
Regierung bereit ist, das erfreulicherweise überparteilich breit abgestützte Anliegen zu prüfen. Wie 
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vorhin erwähnt wurde, geht es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es geht aber auch dar-
um, alle Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die bereit sind, berufstätig zu sein. Dafür braucht 
es die Möglichkeit, die Kinder auch in den Ferien betreuen zu lassen. Auch bildungspolitisch ist es 
uns weiterhin ein grosses Anliegen, hier tätig zu sein. Wir sind, wie gesagt, froh, dass der Regie-
rungsrat bereit ist, das Anliegen zu prüfen. 
In der Antwort der Regierung ist denn auch zu sehen, dass sie bereits konkrete Pläne im Kopf hat. 
Man merkt, dass es ihr ernst ist. Wir sind daher bereit, dem Vorschlag der Regierung zu folgen und 
den Vorstoss teilweise als Postulat und teilweise als Motion zu überweisen. Wichtig ist uns, dass 
nebst der «Pest Practice» und der Nachfrage genau geprüft wird, wer das Angebot benötigt und wie 
die Eltern informiert werden. Es ist den Grünen zudem ein Anliegen, dass die Finanzierungsmodelle 
verträglich ausgestaltet werden. Wir wissen, dass man sich dreimal überlegen muss, ob es sich 
wirklich lohnt, wenn die Wahl eines solchen Modells sehr teuer ist, oder ob es besser wäre, eine 
andere Lösung zu finden. Von daher ist es uns ein Anliegen, gute Finanzierungsmodelle zu wählen. 
Deshalb sind wir froh, dass der Regierungsrat bereit ist zu prüfen, ob es möglich ist, über die ASIV 
eine Lösung zu finden. Wir unterstützen den Vorstoss mit Herzblut und hoffen auf eine breite Unter-
stützung. Das wäre sicher ein gutes Signal, um diese Lücke zu schliessen. 
 
Eva Baltensperger, Zollikofen (SP). Was die Motion verlangt, ist auch ein Verfassungsauftrag, 
den wir haben. Artikel 39 Absatz 4 der Kantonsverfassung verpflichtet den Kanton und die Gemein-
den, die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Betreuungsaufgaben zu fördern. Das fehlende 
Betreuungsangebot während der vielen Schulferienwochen erfüllt diesen Auftrag offensichtlich 
nicht. Das ist dem Kanton aber bewusst: Im Internet ist eine Plattform speziell für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu sehen, auf die von allen Direktionen verwiesen wird. Dort findet man eine 
Vielzahl von Argumenten, und es werden auch fast alle angesprochen: Eltern, Unternehmen und 
Gemeinden. Dort kann man auch lesen, dass dies ein Resultat der Umsetzung von Massnahme Nr. 
6 der kantonalen Wachstumsstrategie – kantonale Wachstumsstrategie, nicht Familienpolitik – sei, 
welche die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Ziel hat. Nachdem nun in ein 
Postulat gewandelt wurde, kann ich mich kurz fassen: Die Argumente auf der Plattform und auch 
die Antwort des Regierungsrats gehen vollständig in die Richtung der Motion. Dass dafür dennoch 
nur ein Postulat verlangt wird und dass in den einzelnen Fraktionen offenbar keine Mehrheit für eine 
Motion gefunden werden konnte, ist aus meiner Sicht sehr bedauerlich. Wir haben das in der Frak-
tion nicht abgesprochen. Wir unterstützen selbstverständlich auch das Postulat, so, wie wir auch die 
Motion unterstützt hätten. Wir bitten den Rat, wenigstens das Postulat zu unterstützen und bei Ziffer 
3 die Motion, die allerdings auch fast nur ein Postulat ist, da es um eine Prüfung geht.  
 
Annegret Hebeisen-Christen, Münchenbuchsee (SVP). Grossrätin Marti verlangt in ihrer Motion 
auf der einen Seite, dass der Kanton den Gemeinden beim Aufbau von Angeboten für die Ferien-
betreuung von Schulkindern mit Rat und Tat zur Seite steht, und auf der andern Seite, dass der 
Kanton den Gemeinden hilft, diese Ferienbetreuungsangebote zu finanzieren. In diversen grösseren 
Gemeinden rund um Bern, in Bern selbst sowie in Thun wird Ferienbetreuung für Schulkinder be-
reits angeboten. Andere Gemeinden haben ein Angebot auf die Beine gestellt; das Ferienbetreu-
ungsangebot wurde in den Gemeinden zum Teil jedoch mangels Nachfrage kurzfristig abgesagt. 
Wir wissen, dass in den meisten Gemeinden die Plätze limitiert sind. Die Kosten beziehungsweise 
die Tarife sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. In den meisten Anbieterorten wird Fe-
rienbetreuung von der Gemeinde subventioniert. Es gibt aber auch Gemeinden, welche die Ferien-
betreuung analog zu den Tagesschultarifen oder kostendeckend anbieten. 
Die Motionärin wie auch der Regierungsrat erwähnen in ihren Begründungen unter anderem, dass 
die Ferienbetreuung eine wichtige Verbindung zwischen Familien und Beruf sei. Sie diene damit der 
Wirtschaft und mache den Kanton Bern als Standort attraktiver. Familienergänzende Kinderbetreu-
ung ist für berufstätige Eltern wichtig. Das sehe auch ich so. Ich bezweifle jedoch, dass das Ferien-
betreuungsangebot der Gemeinden matchentscheidend ist, ob eine Mutter berufstätig ist oder nicht. 
Der Regierungsrat erwähnt in seiner Stellungnahme, er sei bereit, einen Beitrag zu leisten, damit 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch während der Ferienzeit optimiert werden könne. Die 
Umsetzung möglicher Lösungen müsse aber unter Berücksichtigung der finanziellen Situation des 
Kantons Bern geplant werden. Da die finanzielle Situation des Kantons nach wie vor alles andere 
als rosig ist, befremdet es uns etwas, dass der Regierungsrat Ziffer 3, wonach eine Beteiligung des 
Kantons an der Finanzierung der Ferienbetreuung zu prüfen sei, als Motion annimmt. Die Finanzie-
rung würde wahrscheinlich über den Lastenausgleich erfolgen. Ist es aber wirklich richtig, dass vor 
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allem die Städte und die Agglomerationsgemeinden profitieren, und sich die Landgemeinden, die 
keinen Nutzen haben, an den Kosten beteiligen müssen? Die SVP-Fraktion ist deshalb grossmehr-
heitlich der Meinung, dass jede Gemeinde und jede Stadt selbst entscheiden soll, ob sie Ferien-
betreuung für Schulkinder anbieten will, und wenn ja, wie und in welchem Umfang. Zudem soll die 
Gemeinde ein solches Angebot selbst finanzieren. Dies umso mehr, als nebst den Gemeindeange-
boten eine Vielzahl von andern Angeboten wie der Ferienpass, der Fäger, Angebote der Kirchen, 
der Jungschar, der Pfadi, der Jugendarbeit und von Privaten in der Ferienzeit bereitstehen. Die 
SVP-Fraktion lehnt die Ziffern 1 und 2 als Postulat und Ziffer 3 als Motion grossmehrheitlich ab.  
 
Stefan Oester, Belp (SVP). Die Ferienbetreuung für Schulkinder: Unterstützung der Gemeinden 
durch den Kanton. Es ist unbestritten, dass dies für gewisse Leute notwendig ist und dass das An-
liegen bekannt ist. Die Argumente von Chancengleichheit, Vereinbarkeit von Familie und Job, gute 
Arbeitskräfte für die Unternehmen, Wirtschaftsförderung sind alles Fakten, die auf dem Tisch liegen 
und unbestritten sind. Auf der andern Seite haben wir gerade heute Morgen gehört, wie wir immer 
noch um die finanziellen Mittel ringen. Und das wiederum steht dem Anliegen entgegen. Ich war 
persönlich in der glücklichen Lage, dass ich meine Kinder nicht in eine Ferienbetreuung schicken 
musste. Vielmehr war der Wert, den ich hatte, indem ich die Ferien mit ihnen verbrachte – ohne, 
dass ich vierzehn Wochen Ferien gehabt hätte –, für mich sehr wichtig. Dieses Argument war bisher 
nicht zu hören. Wir haben immer nur Wirtschaft, Chancengleichheit sowie Vereinbarkeit von Familie 
und Job gehört. Aus diesen Gründen wird die EDU diesem Anliegen nicht zustimmen.  
 
Annette Toggwiler-Bumann, Ostermundigen (glp). Unsere Begeisterung für diese Motion hält 
sich in Grenzen. Wir sind der Meinung, dass die Kinderbetreuung in erster Linie bei den Eltern liegt. 
Und ist bewusst, dass es heute Frauen gibt, die berufstätig sind, und dass die Kinder betreut wer-
den müssen. Deshalb soll sich aus unserer Sicht zunächst einmal die Gemeinde darum kümmern. 
Da möchte ich mich der SVP anschliessen – ungern, aber ich mache es. Als letzte Instanz kommt 
der Kanton, der eingreifen kann. Das erachten wir als suboptimal. Dennoch fällt uns kein Zacken 
aus der Krone, wenn wir mehrheitlich die Ziffern 1 und 2 annehmen werden und ebenso Ziffer 3. Es 
soll alles drangesetzt werden, dass die Kinder in den Ferien betreut werden. Wir sagen ja, weil wir 
davon ausgehen, dass sich die finanzielle Beteiligung des Kantons im Minimum halten wird.  
 
Vreni Kipfer-Guggisberg, Stettlen (BDP). In unserer Fraktion wurde diese Motion sehr kontrovers 
diskutiert. Einerseits wird im Bericht der GEF zur Umsetzung des Familienkonzepts, dem der Rat 
gestern zugestimmt hat, in der Zusammenfassung folgende Massnahme priorisiert: «Die Vereinbar-
keit von Familie ermöglichen, unter anderem mit einem ausreichenden Angebot an öffentlichen 
Betreuungsangeboten.» Diesen Bericht haben wir also zur Kenntnis genommen. Ich bin aber auch 
überzeugt, dass wir das in der Praxis umsetzen wollen. Dazu einige Stichworte: Fachkräftemangel; 
teuer ausgebildete Mütter oder Väter, die nicht im Beruf tätig sind; Kinder auf der Strasse können 
Folgekosten verursachen, müssen aber nicht, und dergleichen mehr. Damit auch währen der Schul-
ferien die Betreuung von Kindern, deren Eltern arbeiten wollen oder müssen und keine dreizehn 
Wochen Ferien haben, sichergestellt ist, spricht alles für die Motion. 
Anderseits: Ist das die Aufgabe des Kantons? Beschneidet der Kanton nicht die Eigeninitiative von 
Gemeinden und Privaten, wenn er das übernimmt? Es gibt nämlich Gemeinden, die das Angebot 
haben, und zwar ohne Geld und ohne Auftrag des Kantons. Wenn es vom Kanton kommt, wird die 
Forderung nach pädagogisch ausgebildeten Personal wie bei den Tagesschulen laut und es wird 
sofort teuer: Wollen wir das? Oder kann sich das der Kanton Bern leisten? Letztlich hat die BDP-
Fraktion bei allen drei Ziffern den Antrag des Regierungsrats übernommen und stimmt ihm mit einer 
guten Mehrheit zu. 
 
Eva Desarzens-Wunderlin, Boll (FDP). Die FDP betrachtet es pragmatisch und stimmt dem Vor-
stoss als Postulat zu. Es heisst, der Kanton solle den Gemeinden «Best Practice» zur Verfügung 
stellen. Es geht nicht darum, dass der Kanton die Angebote selbst macht. Ich finde es richtig und 
wichtig, dass diejenigen Gemeinden, welche die Möglichkeiten haben, es anbieten. Das sieht die 
ganze Fraktion so. Alle Eltern, jede alleinerziehende Person geniesst es, wenn sie die Ferien mit 
den eigenen Kindern verbringen kann. Wir haben jedoch, wie bereits mehrfach erwähnt wurde, nicht 
dreizehn Wochen Ferien. Und auch die Pfadi und die SeWi reichen nicht aus; es braucht andere 
Möglichkeiten, damit die Erziehenden ruhig arbeiten gehen können und die Sicherheit haben, dass 
es ihrem Kind in der Zeit, in der sie weg sind, gut geht. Weshalb soll der Kanton die Webpage, die 
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er bereits hat, nicht weiter ausbauen und die Informationen, die er bezüglich der Möglichkeiten für 
Kinder und Jugendliche während der Ferienzeit erhält, dort zusammenfassen? Deshalb unterstüt-
zen wir die Motion als Postulat. 
 
Ursula E. Brunner, Hinterkappelen (SP). Die SP-Frauen organisierten gestern eine Weiterbildung 
mit Peter Stämpfli von Fokus Bern für die ganze Fraktion. Das war sehr interessant. Wir haben gute 
Sachen gehört. Etwas ist mir besonders hängengeblieben. Peter Stämpfli sagte uns, dass das 
Thema Familie und Kinderbetreuung ganz einfach zu lösen wäre: Die Frauen sollten sich vereinbar-
keitstaugliche Männer aussuchen. Wenn ich mich nun in diesem Gremium umsehe, habe ich den 
Eindruck, es sei wohl nicht mancher vereinbarkeitstaugliche Mann anwesend. Oder allenfalls hätten 
viele von euch gar keine Kinder, wenn man dieses Kriterium aus der Wirtschaft ernst nehmen wür-
de. 
Aber Spass beiseite: Es geht hier um ein ernsthaftes Anliegen. Wir haben einerseits einen Verfas-
sungsauftrag, und anderseits geht es darum, eine Lücke zu schliessen. Diese Lücke besteht aus 
fünf bis sechs Wochen Ferien, die nicht betreut sind. Man kann bekanntlich nicht verlangen, dass 
vier Wochen der Vater Ferien nimmt und vier Wochen die Mutter und den Rest die Grosseltern 
übernehmen. Das sind Realitäten, die nicht möglich sind. Und noch etwas: Es wurde angeführt, 
wirtschaftlich sei das für den Kanton Bern nicht tragbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt 
zahlreiche Untersuchungen, die bestätigen, dass pro Franken, der in die Kinderbetreuung investiert 
wird, drei bis vier Franken zurück an das Gemeinwesen fliessen. Wir können uns das also längs-
tens leisten. Es ist eine Frage des politischen Willens. Noch eine letzte Bemerkung: Es ist eigenar-
tig, dass sich zu diesem Thema vor allem Frauen äussern. Ich hatte immer gehofft, es trete auch 
mal ein Mann ans Rednerpult. Der einzige Mann, der sich gemeldet hat, ist Mitglied einer Fraktion, 
die keine Frauen aufweist. Muss ich noch mehr sagen? – Es ist wohl offensichtlich, worum es hier 
geht. Ich bitte den Rat um Zustimmung.  
 
Irma Hirschi, Moutier (SP). Je vous demande instamment de soutenir cette motion. J’ai un peu de 
la peine à suivre l’argumentation de l’UDC. Si je prends l’exemple de ma ville, Moutier, l’école à 
journée continue connaît un succès croissant et sa fréquentation explose. D’autre part, nous offrons 
depuis toujours une structure pendant les vacances scolaires, et cela a évidemment un coût. Le 
soutien actif du canton aux communes est donc une nécessité pour les soulager. J’insiste, je vous 
remercie de soutenir les trois points de cette motion, 1 et 2 sous forme de postulat et 3 sous forme 
de motion. 
 
Sarah Gabi Schönenberger, Schwarzenburg (SP). Ich kann das Votum der SVP nicht ganz 
nachvollziehen, wonach nur die Städte profitieren können sollen, denn auch in den ländlichen Regi-
onen wohnen und leben Familien. Einige Berner Grossrätinnen und Grossräte haben wie ich an der 
interparlamentarischen Konferenz Nordwestschweiz Ende Oktober in Solothurnteilgenommen. 
Thema an der Konferenz war der Fachkräftemangel, der in der Wirtschaft schon heute ein Problem 
darstellt, weil der hohe Bedarf kaum gedeckt werden kann. Ab dem Jahr 2020 wird sich die Situati-
on aufgrund der demografischen Entwicklung weiter zuspitzen. Die IPK diskutierte gemeinsam mit 
den eingeladenen Expertinnen und Experten wirkungsvolle Strategien zur Bewältigung dieses 
Fachkräftemangels. Die Referentinnen und Referenten zeigten deutlich auf, dass das inländische 
Potenzial noch stärker ausgeschöpft werden sollte. Das sei die günstigste und beste Variante, eben 
vor der Zuwanderung. Auch wo sich dieses inländische Potenzial versteckt, wurde aufgezeigt: vor-
wiegend bei den Frauen in der Schweiz, die, wie Grossrätin Kipfer ausführte, gut und teuer ausge-
bildet wurden, aufgrund der familienpolitischen Strukturen jedoch meist nur in Kleinstpensen berufs-
tätig sind. Gut ausgebildete Frauen sollten nicht in der beruflichen Versenkung verschwinden. Wenn 
man das brachliegende inländische Potenzial besser ausschöpfen will, muss man nun die Konse-
quenzen ziehen und handeln, denn es geht um ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Das bedeu-
tet, dass endlich die nötigen Strukturen geschaffen werden und dass man konkret für eine bessere 
Vereinbarung von Beruf und Familie einsteht. Mit flexibleren Arbeitszeiten, Kinderbetreuung, Ta-
gesschulangeboten und eben auch mit der Ferienbetreuung, die ganz wichtig ist, können Familien 
und vor allem die Frauen konkret in ihrer Erwerbstätigkeit gefördert werden, sodass sie besser ins 
Berufsleben integriert sind und am Arbeitsmarkt partizipieren können. Damit sollen sie ermutigt 
werden, ihre Kleinstpensen zu erhöhen. In einem zweiten Schritt sollte man zudem die steuerlichen 
Negativanreize für Zweitverdienende, von denen ebenfalls vor allem Frauen betroffen sind, beseiti-
gen, damit sich Arbeit für alle lohnt. Dies als Nebenbemerkung. 
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Sabina Geissbühler-Strupler, Herrenschwanden (SVP). Ich wollte eigentlich nicht nach vorn 
kommen. Doch nun habe ich vielleicht einen Lösungsvorschlag. Deshalb komme ich trotzdem nach 
vorn. Man sollte sowieso für die kleineren Kinder der Unterstufe keinen derart gedrängten Stunden-
plan haben. Nach Lerntheorie weiss man schon lange, dass verteiltes Lernen gutes Lernen ist. Viel-
leicht sollte man anstelle der langen Ferien die Schullektionen besser verteilen. Mein Enkel in der 
dritten Klasse hat schon zweimal fünf Lektionen am Morgen. Das ist eine totale Überforderung. Das 
würde das Problem der familienexternen Kinderbetreuung lösen. Zudem zahlt der Kanton Bern be-
reits mit den Tagesschulen 14 Mio. Franken an die familienexterne Kinderbetreuung. Die Gemein-
den zahlen 6 Mio. Franken. Das finde ich sehr viel. Ausserdem ist das ein etwas undifferenziertes 
Argument, das ständig vorgebracht wird, wonach das Geld aus der Wirtschaft doppelt und dreifach 
zurückkomme, wenn man die Kinder ausserfamiliär betreuen lasse. Man müsste auch einmal unter-
suchen, wie viele Defizite diese Kinder haben, die im Unterstufen- und Kindergartenalter von zu 
Hause wegkommen, obwohl sie gerade in diesem Alter eine Eins-zu-eins-Betreuung nötig hätten. 
Das ist erwiesen und aus der Entwicklungspsychologie bekannt. Es führt zu Defiziten, wenn sie sich 
dauernd in die Gruppe einordnen und ihre Bedürfnisse zurückstellen müssen. Man müsste einmal 
ganz genau untersuchen, welche Kosten das verursacht.  
 
Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor. Die Tagesschulen sind ein Erfolgsmodell für unseren Kan-
ton. Im Jahr 2008 hat der Grosse Rat einstimmig eine Vorlage abgenommen, die zur Folge hatte, 
dass wir die Gemeinden bei Tagesschulmodulen im Rahmen des Volksschulunterrichts unterstüt-
zen. Die Umsetzung verläuft weitgehend problemlos in unserem Kanton. Auch die Kosten haben wir 
im Griff. In der Frage der Tagesbetreuung während der Volksschulzeit dürfen wir festhalten, dass 
der Kanton Bern vorbildlich ist und eine Lösung gewählt hat, die in einer Struktur, wie sie unser 
Kanton aufweist, auch wirklich funktioniert. Es handelt sich weder um eine schematische noch um 
eine ideologische Lösung, sondern um eine pragmatische, gute Lösung. Darauf dürfen wir stolz 
sein. 
In der Tagesbetreuung gibt es indessen eine Lücke, und zwar während der Ferien: Für Eltern, die 
darauf angewiesen sind, das ganze Jahr über berufstätig zu sein, sind die Schulferien, in denen die 
Kinder nicht betreut werden, ein Problem. Zudem liegt diese Kinderbetreuung auch im Interesse des 
Staats und der Wirtschaft, damit das Arbeitskräftepotenzial genutzt werden kann. Die Motion sagt 
relativ allgemein, was man alles prüfen bzw. besser machen könnte. Die ersten beiden Ziffern wur-
den nun in ein Postulat gewandelt. Die Ziffer 3, in der es um die Finanzierung geht, entspricht oh-
nehin einem Prüfungsauftrag. Es ist daher richtig, einmal zu prüfen, wie der Kanton die Gemeinden 
besser unterstützen könnte, damit sie diese Betreuung auch während der Ferien anbieten könnten. 
Zum einen gibt es, wie wir gehört haben, vielleicht die Möglichkeit einer Plattform, auf welcher die 
Eltern solche Angebote besser sehen und abrufen können. Ein zweiter Punkt, der genannt wird, 
betrifft Beratungen und Unterstützung der Gemeinden. Man wird prüfen müssen, ob der Kanton 
wirklich eine Beratungs- und Unterstützungsfunktion hat, denn dafür braucht es Personal. Schliess-
lich verlangt die Motion auch die Prüfung einer Beteiligung des Kantons an der Finanzierung der 
Ferienbetreuung, zum Beispiel im Rahmen der ASIV oder ähnlich wie bei den Tagesschulen in der 
Volksschulgesetzgebung. Ich kann heute nicht sagen, ob dies wirklich eine sinnvolle Lösung ist. Wir 
wollen jedoch sicher kein systematisches, strukturiertes Angebot während der ganzen Ferien. Viel-
mehr müssen wir feststellen, was heute in den Gemeinden bereits angeboten wird und wie wir mit 
wenig Aufwand die Situation verbessern können. Das Ergebnis dieser Prüfung kenne ich heute 
noch nicht. Wenn die ersten beiden Ziffern des Vorstosses als Postulat überwiesen werden und der 
dritte Punkt, der ohnehin ein Prüfungsauftrag ist, als Motion, werden wir das Projekt anpacken und 
werden prüfen, wie die Betreuungssituation in den Ferien verbessert werden könnte. Danach wer-
den wir dem Grossen Rat Vorschläge unterbreiten, zu denen er sich äussern kann. Es wäre meines 
Erachtens sinnvoll, wenn sich der Kanton überlegen würde, wie die Situation auf eine pragmatische, 
gute Art verbessert werden könnte – wie 2008, als der Grosse Rat ebenfalls einverstanden war.  
 
Präsidentin. Nous passons tout de suite au vote. Nous avons trois points, les premier et deuxième 
points en tant que postulat et le troisième en tant que motion. Ceux qui acceptent le premier point 
en tant que postulat votent oui et ceux qui le refusent votent non.  
 
Abstimmung (Ziff. 1 als Postulat) 
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Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 98 

Nein 54 

Enthalten   0 

 

 

Präsidentin. Vous avez accepté ce premier point. Ceux qui acceptent le deuxième point en tant 
que postulat votent oui et ceux qui le refusent votent non.  
 

Abstimmung (Ziff. 2 als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 99 

Nein 54 

Enthalten   0 

 

 

Präsidentin. Vous avez accepté ce deuxième point. Nous passons au troisième point en tant que 
motion. Ceux qui acceptent ce troisième point en tant que motion votent oui et ceux qui le refusent 
votent non.  
 

Abstimmung (Ziff. 3 der Motion) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 94 

Nein 57 

Enthalten   1 

 

Präsidentin. Vous avez accepté ce troisième point en tant que motion. 

 
 


